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Präsident Klaus Wowereit: Ich lasse darüber ab-
stimmen. Wer für Vertagung ist, den bitte ich wn das
Handzeichen. - Das ist eine Minderheit.

Die Sitzung wird fortgesetzt.

(Die Vertreter der Länder Baden-Württem-
berg, Bayern, Hamburg, Hessen, Saarland,
Sachsen und Thüringen verlassen den
Saal)
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Dr. Bemhard Vogel (Thüringen): Herr Präsident,
[B) meine Damen und Herren! Ich stelle den Antrag auf

Vertagung der heutigen Sitzung des Bundesrates. Ich
möchte das kurz begründen.

Nach den heutigen Ereignissen ist es uns unzumut-
bar, die Verhandlungen fortzusetzen, als sei nichts ge-
schehen. Nach unserer Überzeugung ist gegen Arti-
kel 51 Abs. 3 Satz 2 des Grundgesetzes eindeutig
verstoßen worden.

Ich füge hinzu: Der Präzedenzfall ist kein Präze-
denzfall; denn im Gegensatz zu heute hat die Aussa-
ge des damaligen nordrhein-westfälischen Minister-
präsidenten bei den übrigen Kabinettsmitgliedern
und stimmberechtigten Bundesratsmitgliedern kei-
nen Widerspruch gefunden. .

Außerdem weise ich darauf hin, Herr Kollege Ga-
briel: Artikel 91 der brandenburgischen Verfassung
beschäftigt sich mit der Vertretung des Landes nach
außen. Der Bundesrat betrifft nicht die Außenvertre-
tung, er ist ein Organ des Bundes, dem die Länder an-
gehören. Das ist völlig eindeutig.

Ziel unseres Vertagungsantrages ist es, die Klärung
der nicht verfassungsgemäß zu Stande gekomrnenen
Feststellung des Abstimmungsergebnisses zu errei-
chen.

Ich bitte Sie, dem Antrag auf Vertagung zuzustim-
men. Sollten Sie das nicht tun, muss ich Ihnen leider
mitteilen, dass sich die Länder Baden-Württemberg,
Bayern, Hamburg, Hessen, Saarland, Sachsen und
Thüringen nicht in der Lage sehen, den weiteren Be-
ratungen beizuwohnen.

Tagesordnungspunkt 12:

Zweites Gesetz zur Anpassung bestimmter Be-
dingungen in der Seeschifffahrt an den inter-
nationalen Standard (Zweites Seeschiföahrts-
anpassungsgesetz - SchAnpG 2 -) (Drucksache

161/02)

Wortmeldungen liegen nicht vor.

Zur Abstimmung liegen Ihnen die Ausschussemp-
fehlungen in Drucksache 161/1/02 vor.

Zunächst frage ich, wer entsprechend Ziffer 1 dafür
ist festzustellen, dass das Gesetz der Zustimmung des
Bundesrates bedarf. Ich bitte um das Handzeichen. -
Das ist eine Minderheit. -

Der Bundesrat hat damit festgestellt, dass das Ge- (CI
setz seiner Zustimmung n ich t bedarf.

Dann frage ich, wer dafür ist, entsprechend Ziffer 2
die Anrufung des Vermittlungsausschusses zu verlan-
gen. - Das ist eine Minderheit.

Damit hat der Bundesrat beschlossen, einen An-
trag auf Einberufung des Vemlittlungsausschusses
nicht zustellen. --Präsident Klaus Wowereit: Herr Ministerpräsident (C

Beck (Rheinland-PfalzJ.

Anmerkuna J.Paulsen
Der BR entscheidet mit der Mehrheit von 35
Stimmen.
Bei der Probeabstimmung am 20.03. sollen ohne
Hamburg (3 Stimmen) 38 Stimmen für die Zustim-
mungsbedürftigkeit und die Anrufung des Ver-
mittllungsausschusses gezählt worden sein. Dem
Vernehmen nach wollte Hamburg am 22.03. aber
mit den B-Ländern und SH, MV und HB stimmen,
so dass sich eine Stimmenmehrheit von 41 Stim-
men ergeben hätte. Nach dem Auszug der B-
Länder fand sich mit den Stimmen von wohl nur
noch SH, MV und HB (10 Stimmen) keine Mehrheit
mehr. Niedersachsen hatte bereits im BR-Ver-
kehrsausschuss die gemeinsame Linie der
Küstenländer einschließlich der gemeinsamen
Empfehlung der Küstenländer vom 22.11.2001.
verlassen. M.E. sagte der Nds. MP Gabriel auf der
Schaffermahlzeit, dass die Küstenländer ihre
gemeinsamen Interessen gegenüber der
Bundesregierung und der EU-Kommission künftig
besser gemeinsam vertreten m~~ -- -

Kurt Beck (Rheinland-Pfalz): Herr Präsident! Meine
sehr geehrten Damen und Herren! Die Debatte über
das Abstimmungsverhalten halte ich für abgeschlos-
sen. Ich will mich auf den Vertagungsantrag von
Herrn Kollegen Dr. Vogel beziehen.

Ich möchte Sie auf Folgendes hinweisen: ~enn sich
der Bundesrat vertagt und die Bera~ge~ nicht fort-
setzt. verzichtet er in einer Reihe von Punkten wegen
Fristablaufs auf seine Rechte. Bei einiaen Taaesord-
nunaspunkten wissen wir nicht. ob beispielsweise die
Amufuna des Verrnittlunasausschusses aeWÜDscht
wird oder nicht. In jedem Fall werden die Fristen ab-
gelaufen sein, bis sich der Bundesrat erneut trifft.

Ich halte das wegen der Bedeutung der Tagesord-
nungspunkte, die heute noch zu erledigen sind, für
nicht akzeptabel. Ich bitte Sie nachdrücklich, dies zu
bedenken. Auf weitere Begründungen will ich nicht

eingehen.
Ich meine, wir alle tun gut daran, die Aufwallun-

gen, die vorhin wahrzunehmen waren, nicht weiter zu
schüren.

Ich widerspreche deshalb dem Vertagungsantrag.


